
  

 

 

LANDRATSAMT REUTLINGEN 
Den 24.02.2015 

KT-Drucksache Nr. IX-0098 

 für den Verwaltungsausschuss 
-nichtöffentlich- 
 
für den Kreistag 
-öffentlich- 
 
 

 
 
Übertragung weiterer Prüfungs-Aufgaben an das Amt für Kommunalaufsicht und 
Rechnungsprüfung des Landkreises (GeoPark Schwäbische Alb e. V. und LEADER 
Mittlere Alb in Gründung) 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Nach § 112 Abs. 2 Gemeindeordnung in Verbindung mit § 48 Landkreisordnung wird dem 
Amt für Kommunalaufsicht und Rechnungsprüfung des Landkreises Reutlingen die Buch-, 
Betriebs- und Kassenprüfung des GeoPark Schwäbische Alb e. V. sowie des in Gründung 
befindlichen Vereins LEADER Mittlere Alb übertragen. 
 
 
Aufwand/Finanzielle Auswirkungen: 
 
Keine; das Amt für Kommunalaufsicht und Rechnungsprüfung stellt den Vereinen den zeitli-
chen Prüfungsaufwand in Rechnung 
 
 
Sachdarstellung/Begründung: 
 
I. Kurzfassung 
 
Entsprechend der Regelung in § 112 Abs. 2 Gemeindeordnung können dem Amt für Kom-
munalaufsicht und Rechnungsprüfung des Landkreises weitere Aufgaben formell durch den 
Kreistag übertragen werden.  
 
II. Ausführliche Sachdarstellung 
 
1. Der Landkreis ist Gründungsmitglied im Verein GeoPark Schwäbische Alb. Die Mitglie-

derversammlung des Vereins hat am 12.12.2014 einstimmig beschlossen, das Amt für 
Kommunalaufsicht und Rechnungsprüfung des Landratsamts Reutlingen turnusmäßig 
mit der Rechnungsprüfung des GeoParks Schwäbische Alb e. V. zu beauftragen. Die 
Prüfung soll erstmals für das Geschäftsjahr 2014 erfolgen und mit der Prüfung des Ge-
schäftsjahres 2017 enden. Des Weiteren ist die Gründung des Vereins LEADER Mittlere 
Alb für Ende März 2015 geplant. Nach § 112 Abs. 2 Gemeindeordnung - GemO in Ver-
bindung mit § 48 Landkreisordnung - besteht die Möglichkeit, dem Amt für Kommu-
nalaufsicht und Rechnungsprüfung als weitere Aufgabe die Buch-, Betriebs- und Kas-
senprüfungen der beiden Vereine zu übertragen. Hierfür ist gemäß § 112 GemO ein 
entsprechender Beschluss des Kreistags erforderlich. 

 
2. Nachrichtlich: Für die Rechnungsprüfung der Tourismusgemeinschaft Mythos Schwäbi-

sche Alb im Landkreis Reutlingen e. V. - TG Mythos Schwäbische Alb, der Fremdenver-
kehrsgemeinschaft Schwäbische Alb und Albvorland im Landkreis Reutlingen e. V. so-
wie des Landschaftserhaltungsverbands im Landkreis Reutlingen e. V. ist eine förmliche 
Übertragung der Prüfaufgaben durch den Kreistag bereits erfolgt.  
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